
Auszüge aus Erklärung der DBK vom 24.04.2006 

zur Entscheidung der PCI zum formalen Abfall von 

der Kirche 

 
 

„Durch die Erklärung des Austritts aus der katholischen 

Kirche vor der staatlichen Behörde wird mit öffentlicher 

Wirkung die Trennung von der Kirche vollzogen. Der 

Kirchenaustritt ist der öffentlich erklärte und amtlich 

bekundete Abfall von der Kirche und erfüllt den 

Tatbestand des Schismas im Sinne des c. 751 CIC. 

Die Erklärung des Austritts vor der staatlichen Behörde 

wird durch die Zuleitung an die zuständige kirchliche 

Autorität auch kirchlich wirksam. Dies wird durch die 

Eintragung im Taufbuch dokumentiert. 

Wer – aus welchen Gründen auch immer – den Austritt 

aus der katholischen Kirche erklärt, zieht sich die Strafe 

der Exkommunikation zu, d.h. er verliert die mit der 

Zugehörigkeit zur kirchlichen Gemeinschaft (communio) 

verbundenen Gliedschaftsrechte, insbesondere zum 

Empfang der Sakramente und zur Mitwirkung in der 

Kirche. Ebenso treten die im kirchlichen Eherecht 

vorgesehenen Rechtsfolgen ein. (…Fußnote 5: cc. 1086, 

1117, 1124 CIC).“  

 
 


